Wir sagen JA zu Europa �-  aber NEIN zu dieser EU-Verfassung !�Seien Sie kritisch  -  akzeptieren Sie nicht die „Katze im Sack“:�Verlangen Sie auch in Deutschland eine Volksabstimmung.





Die EU-Verfassung steht über unserem Grundgesetz und ist nicht deckungsgleich mit diesem, sondern sie schwächt demokratische solidarische und soziale Rechte und Pflichten:





	Sozialpflichtigkeit des Eigentums und Sozialstaatsgebot fehlen in der EU-Verfassung.�Dagegen stehen an oberster Stelle alle Begünstigungen für einen globalen „offenen Markt“ mit ungehemmtem „freien Wettbewerb“ und „freier Personen- Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. (Art. I-3+4 und III-177+178)�à die „unternehmerische Freiheit des Eigentums“(Art. II-76,77) ohne soziale Verpflichtung und die „Freizügigkeit des Kapitalverkehrs“(Art. III-156ff) öffnet Konzernen und Banken den Weg zu weltweiten Spekulationen, Lohndumping und Sozialabbau, dies alles zu Lasten des größten Teils der Bevölkerung.�Das bisher durch das Grundgesetz garantierte Recht auf Rente fehlt in der EU-Verfassung.�Neoliberale Wirtschaftsordnung, die Grundlage unsozialer Globalisierung, bekommt Verfassungsrang!�


	"Das (im Grundgesetz Artikel 23 verankerte) Subsidiaritätsprinzip gilt innerhalb der EU, laut EU-Verfassung, nur in den Bereichen, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen (Art. 1-11/ ff). EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht“.�à durch die Einschränkung des Prinzips der „Regelung von unten nach oben“ wird der Einfluss der Mitgliedsstaaten und ihrer Regionen als Gestalter von Grundversorgung und Sozialwesen so wie als Hüter demokratischer Ordnung, Frieden und Sicherheit zurück-gedrängt. Die Entscheidungs-Übermacht im Verwaltungs-„Moloch“ Brüssel macht die Bürger rechtlos:�Daseinsvorsorge und Sozialpolitik haben sich dem Wettbewerb unterzuordnen!�


	In der EU-Verfassung kann von einer eindeutig demokratisch-parlamentarischen Ordnung und Gewaltenteilung keine Rede sein. Entscheidungsgewalt haben hauptsächlich der (nicht gewählte) EU-Ministerrat der Mitgliedsländer und der Kommissionspräsident. Auch den darf das EU-Parlament weder wählen, noch hat es das Recht zu eigenen Gesetzesinitiativen. (Art. I-27 + 40 und Art.III-332)�Das Europäische Parlament hat kein allgemeines Initiativ- und Mitentscheidungsrecht.�Die Verfassung besiegelt auf absehbare Zeit das massive Demokratiedefizit der EU!�à die Einschränkung von Souveränität und Eigenstaatlichkeit nimmt den Mitgliedsstaaten viele Möglichkeiten eigenständiger Außen-, Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitspolitik.�Gegen den Willen von Mitgliedsstaaten und EU-Parlament kann entschieden werden!�


	Im Grundgesetz sind ausdrücklich die „Beschränkung des Militärs auf Verteidigung“ und das „Friedensgebot" (GG ART. 26) festgelegt. Die EU-Verfassung fordert die Aufrüstung der Mitgliedstaaten, koordiniert durch eine neue Behörde (Art. I-41). Das bedeutet Militarisierung statt Konfliktkontrolle und Abrüstung.�Ohne UNO-Mandat und ohne Parlamentsbeschluss können die EU-Außenminister und der Europäische Rat über Krieg oder Frieden entscheiden. (Art. I-41 und III-309 ff)�Aufrüstung und Militarisierung der EU hin zu einer Angriffsarmee findet statt!





Die EU-Verfassung behandelt Ökologie, Umweltschutz und Entwicklungspolitik nur als nachrangige Ziele.


	Auch diese Bereiche geraten unter den Druck der alles beherrschenden Wirtschafts- und Handels-Liberalisierung. Die Förderung der Atomkraft kommt in die Verfassung (Anh.A36)�Politik schafft Armut für die bodenständige Landwirtschaft und die traditionellen Wirtschaftsgrundlagen der Entwicklungsländer





                                                                                                                            


Europa in schlechter Verfassung: "So - Nein!"


NEIN zu dieser EU-Verfassung-- denn diese Verfassung bringt zu viele Nachteile für die Mehrheit der Bevölkerung:





Neoliberale Wirtschaftsordnung, die Grundlage unsozialer Globalisierung, bekommt Verfassungsrang!


Die Sozialpolitik trägt „der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung“. Angleichungen der Sozialordnungen der verschiedenen Mitgliedsstaaten sollen „begünstigt“ werden. (Art. III-209)


Für alle Arten Beschäftigung der Menschen hat Vorrang, dass sie funktionieren für die „offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ durch ihre „örtliche und berufliche Verwendbarkeit, ihre Mobilität und Anpassung an Veränderungen der Produktionssysteme.“ (Art. III- 203 und 219)


	Zusammengefasst heißt das im Klartext, die kapitalstarken Wirtschaftskonzerne nehmen sich ihre „Freiheit“ zum Kosten sparen und zur Gewinnsteigerung heraus, indem sie nur „gewinnbringenden“ Menschen dort Arbeit geben, wo sie bei schwachen sozialen Standards dann Beschäftigung zu niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen diktieren können.





Daseinsvorsorge und Sozialpolitik haben sich dem Wettbewerb unterzuordnen!


Eu-Bestrebungen sind, die Grundversorgung der Bevölkerung in den lebenswichtigen Bereichen Wasser, Energie, Gesundheit, Bildung, Transport aus der eigenstaatlichen Verantwortung zu lösen.�Globale Konzerne sind schon in Wartestellung, auch aus diesen Bereichen Gewinn orientierte private Unternehmen zu machen. (Art. III-122)�Alle Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Bildung, Gesundheit, Kultur sind von der völligen Privatisierung bedroht und ungeschützt dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt.


Nachteilig wirkt sich dazu das Verbot für die EU-Staaten aus, öffentliche Unternehmen nach ihrem Ermessen besonders zu fördern bzw. aus staatlichen Mitteln Beihilfen zu gewähren (Art. III-166ff).


Auch die Vetomöglichkeit der nationalen Parlamente bei Verträgen zur Handelsliberalisierung im Bereich öffentlicher Dienste des Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesens fällt weg.








Gegen den Willen von Mitgliedsstaaten und EU-Parlament kann entschieden werden!


In Deutschland streng geregelte und von der Bevölkerung als kritisch bewertete „neue Technikbereiche“ (Gentechnik, Embryonenforschung, Mobilfunk mit hohen Grenzwerten usw.) kommen über die Hintertüre EU mit unzureichenden gesetzlichen Regelungen und Kontrollen doch nach Deutschland. Die EU-Verfassung schweigt dazu oder fordert den bedingungslos freien Handel und kippt damit jegliche Vorsorgeverpflichtung der Staatsregierungen.


Der Euratomvertrag (die Atomenergie zur fördern, um lt. Euratom-Präambel: „die Voraussetzungen für die Entwicklung einer mächtigen Kernindustrie zu schaffen“ )  wurde an der EU-Verfassung vorbeigemogelt    - mit dem Verf.-Anhang A 36 -, gilt aber weiterhin. Dies ist Atompolitik durch die Hintertür.





Aufrüstung und Militarisierung der EU hin zu einer Angriffsarmee findet statt!�Die grundgesetzliche Beschränkung des Militärs auf Landesverteidigung wird ausgehebelt zugunsten einer militärisch-expansiven Interventionsfähigkeit zur weltweiten Sicherung der EU-Wirtschaftsinteressen. Damit schickt sich die EU an, in Konkurrenz zu den USA, selbst zu einer imperialen Weltmacht zu werden und fällt zurück in die imperialen Traditionen der Kolonialreiche.


(Art. I-41,1+5 und Art. III-309,1)


�


Politik schafft Armut für die bodenständige Landwirtschaft und die traditionellen Wirtschaftsgrundlagen der Entwicklungsländer��In der EU-Verfassung steht für die Landwirtschaft als oberstes Ziel Produktivitätssteigerung anstelle von Ökologie und Umweltschutz: „Förderung des technischen Fortschritts, Rationalisierung der Erzeugung, Einsatzsteigerung bei Produktionsverfahren und Arbeitskräften“. Das bedeutet: Alles für den Agrargroßbetrieb, aber kaum Chancen für den umweltfreundlichen mittelständischen Landwirt-schaftsbetrieb. (Art.III-227). In der Entwicklungspolitik fehlt es zudem an Schutzmaßnahmen für die heimische Wirtschaft der Drittweltländer, ohne die sie ihrer Lebensgrundlagen durch die Übermacht des Welthandels beraubt werden.








Der Wirtschaftsethiker Prof. U. Duchrow und weitere Professoren begründen ihr �„NEIN - ZU DIESER EU-VERFASSUNG“





Professor Ulrich Duchrow lehrt systematische Theologie an der Universität Heidelberg und ist Mitarbeiter von Kairos Europa*�


*Kairos Europa ist ein dezentrales Netzwerk von Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen in Europa, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Gemeinsam mit Kirchen, sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Nicht-Regierungsorganisationen ( ATTAC u.a.)kämpft Kairos Europa für eine gerechtere und tolerantere Gesellschaft.





Prof. Duchrow kommt nach umfassender Analyse der EU-Verfassung zu dem Ergebnis:





Die EU-Verfassung ist ein Rückfall hinter das deutsche Grundgesetz


Sie entspricht in keiner Weise dem Standard des deutschen Grundgesetzes.


	 Weder ist die Sozialpflichtigkeit des Eigentums ausdrücklich erwähnt,


	 noch das Sozialstaatsgebot,


	 noch die Beschränkung des Militärs auf Verteidigung,


	 noch das Friedensgebot.�


Sein Urteil am Schluss seines viel detaillierteren analytischen Beitrags:


„Der Gott der EU-Verfassung“ :�Welcher Gott wird in der EU-Verfassung angebetet, welcher Gott soll uns in Zukunft regieren?


	Es ist der Gott der Neoliberalen.


	 Es ist der Gott der Konzerne,


	 der Gott der militärischen Stärke zur Durchsetzung der eigenen Interessen.


	 Es ist der Gott der Starken im absoluten Wettbewerb.


	 Es ist nicht der Gott, für den das Leben aller Menschen und darum das Leben der Armen zuerst wichtig ist.


	 Es ist nicht der Gott des Friedens auf der Basis der Gerechtigkeit.


	 Es ist nicht der Gott, der die Schöpfung liebt und sie darum in all ihrer Vielfalt und Schönheit erhalten will.


Götze Marktwirtschaft regiert:


	die EU-Verfassung opfert die Menschen dem Götzen der offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, deren zentrales Ziel die Vermehrung des Eigentums der Kapitaleigner ist.





Europa in schlechter Verfassung: "So - Nein!"


Für ein friedliches, soziales und demokratisches Europa








Wie Prof. Duchrow appellieren in einem


Aufruf zum Widerstand gegen diese EU-Verfassung


viele Persönlichkeiten der Öffentlichkeit an die Bevölkerung - so auch die folgenden


Völkerrechtler, Politologen, Rechtswissenschaftler 


Prof. Dr Norman Paech (Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik)


Prof. Dr. Fritz Vilmar (FU-Berlin)


Prof. Dr. Frank Deppe (Uni Marburg)


Prof. Dr. Gerhard Stuby (Uni Bremen)


à


Die vorgeschlagene Verfassung darf so nicht verabschiedet werden! Wir rufen die politischen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, globalisierungskritische Initiativen, Friedensbewegung, Künstlerinnen und Künstler auf: Sagt "nein" zu dieser Verfassung! Mobilisiert euren Widerstand dagegen auf Straßen und Plätzen, in den Betrieben und Medien, auch in den Parlamenten! Fordert mit uns eine Entscheidung durch die Bevölkerung selbst-wie in anderen Ländern der EU!																					


                                                                                                                                   


Auszüge aus dem „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“�und „Was die EU-Verfassung uns verwehrt“�zu:  SOZIALE SICHERUNG und FRIEDENSSICHERUNG


�PRÄAMBEL DES GRUNDGESETZES:


Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. ……(ff)….





Soziale Sicherung:





GG - Artikel 23 [Europäische Union - Grundrechtsschutz - Subsidiaritätsprinzip]�(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die (den) demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität* verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet.�


Erklärung: Subsidiaritätsprinzip = Aufgaben-Verantwortung in der Zuständigkeit der unteren Gremien der Gemeinschaft („vor Ort“) belassen und durch die Institutionen von oben hilfreich unterstützen  ---- also hierarchische Zuständigkeit von unten nach oben im Gegensatz zum zentralistischen Anordnen von oben.


�DasGrundgesetz legt in seinen Grundrechten und Grundsätzen soziale Verpflichtungen fest:


	für die Bürger die Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Artikel 14 + 15)


	für den Staat das Sozialstaatsgebot (Artikel 20) - aus dem sich staatliche Sicherungssysteme wie z.B. Anspruch auf Rente herleiten.�


GRUNDRECHTE:


GG - Artikel 14 [Eigentum - Erbrecht - Enteignung]:


Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.





GG - Artikel 15 [Vergesellschaftung]


Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.





GG - Artikel 20 [Verfassungs-GRUNDSÄTZE]�(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.


Erläuterung:


Aus Glossar „Recht und Geschlecht“, Humboldt Universität Berlin


Deutschland hat den Sozialstaat als Staatszielbestimmung im Grundgesetz verankert. Soziale Sicherung ist der durch gesellschaftliche und politische Institutionen garantierte Schutz des Einzelnen gegen Lebensrisiken, von denen potentiell alle oder ein beträchtlicher Teil der Mitglieder eines Gemeinwesens betroffen sind und die daher im Regelfall nicht als individuell zurechenbar gelten





Friedenssicherung:





Die Beschränkungen des Militärs auf Verteidigung sowie das Friedensgebot sind im Grundgesetz ausdrücklich festgelegt 


GG - Artikel 26 [Friedenssicherung]�(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.


Das „Friedensgebot“ im Grundgesetz ist zudem begründet im Zusammenhang mit vielen weiteren Grundgesetzartikeln.





                                                                                                                               


